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Die Ratsmitglieder, Herr Gambari und der Vertreter Myanmars führten einen Mei-
nungsaustausch.“

Auf seiner 5619. Sitzung am 12. Januar 2007 beschloss der Rat, den Vertreter Myanmars
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes „Die Situation in Myanmar“ teil-
zunehmen.

ANMERKUNG: Auf derselben Sitzung stimmte der Rat über einen von dem Vereinig-
ten Königreich Großbritannien und Nordirland und den Vereinigten Staaten von Amerika ein-
gebrachten, in Dokument S/2007/14 enthaltenen Resolutionsentwurf in seiner mündlich ab-
geänderten Fassung ab. Die Abstimmung erbrachte folgendes Ergebnis: 9 Ja-Stimmen, 3 Ge-
genstimmen (China, Russische Föderation und Südafrika) und 3 Enthaltungen (Indonesien,
Katar und Kongo). Der Resolutionsentwurf wurde auf Grund der Gegenstimmen ständiger
Ratsmitglieder nicht verabschiedet.

_____________________

NICHTVERBREITUNG/DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK KOREA

Beschluss

Auf seiner 5551. Sitzung am 14. Oktober 2006 beschloss der Sicherheitsrat, die Ver-
treter der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Republik Korea einzuladen, ohne
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes „Nichtverbreitung/Demokratische Volksrepublik
Korea“ teilzunehmen:

Resolution 1718 (2006)
vom 14. Oktober 2006

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolu-
tionen 825 (1993) vom 11. Mai 1993, 1540 (2004) vom 28. April 2004 und insbesondere die
Resolution 1695 (2006) vom 15. Juli 2006, sowie die Erklärung seines Präsidenten vom
6. Oktober 2006444, 

bekräftigend, dass die Verbreitung nuklearer, chemischer und biologischer Waffen und
ihrer Trägersysteme eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar-
stellt,

mit dem Ausdruck seiner größten Besorgnis über die Erklärung der Demokratischen
Volksrepublik Korea, am 9. Oktober 2006 einen Kernwaffenversuch durchgeführt zu haben,
sowie über die Herausforderung, die dieser Versuch für den Vertrag über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen445 und die internationalen Anstrengungen zur Stärkung des globalen Nicht-
verbreitungsregimes für Kernwaffen darstellt, und die Gefahr, die sich daraus für den Frieden
und die Stabilität in der Region und darüber hinaus ergibt,

mit dem Ausdruck seiner festen Überzeugung, dass das internationale Nichtverbrei-
tungsregime für Kernwaffen beibehalten werden soll, und unter Hinweis darauf, dass die De-
mokratische Volksrepublik Korea nach dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen nicht den Status eines Kernwaffenstaates haben kann,

unter Missbilligung des von der Demokratischen Volksrepublik Korea verkündeten
Rücktritts von dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und ihres Strebens
nach Kernwaffen,

ferner missbilligend, dass die Demokratische Volksrepublik Korea sich geweigert hat,
ohne Vorbedingungen wieder an den Sechs-Parteien-Gesprächen teilzunehmen,

444 S/PRST/2006/41.
445 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II
S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
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sich die Gemeinsame Erklärung Chinas, der Demokratischen Volksrepublik Korea, Ja-
pans, der Republik Korea, der Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten von Ame-
rika vom 19. September 2005 zu eigen machend,

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Demokratische Volksrepublik Korea auf
andere Besorgnisse der internationalen Gemeinschaft in Sicherheits- und humanitären Fragen
eingeht,

mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis darüber, dass der von der Demokratischen
Volksrepublik Korea behauptete Versuch zu erhöhten Spannungen in der Region und darüber
hinaus geführt hat, und daher feststellend, dass eine klare Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit vorliegt,

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen und Maßnahmen
nach deren Artikel 41 ergreifend,

1. verurteilt den von der Demokratischen Volksrepublik Korea am 9. Oktober 2006
bekannt gegebenen Nuklearversuch, unter flagranter Missachtung seiner einschlägigen Re-
solutionen, insbesondere der Resolution 1695 (2006), und der Erklärung seines Präsidenten
vom 6. Oktober 2006444, wonach ein solcher Versuch namentlich die universelle Verurteilung
durch die internationale Gemeinschaft nach sich ziehen und eine klare Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellen würde;

2. verlangt, dass die Demokratische Volksrepublik Korea keinen weiteren Nuklear-
versuch oder Start eines ballistischen Flugkörpers durchführt;

3. verlangt außerdem, dass die Demokratische Volksrepublik Korea die Verkündung
ihres Rücktritts von dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen445 sofort zurück-
nimmt;

4. verlangt ferner, dass die Demokratische Volksrepublik Korea sich dem Vertrag
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und den Sicherungsmaßnahmen der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation wieder anschließt, und unterstreicht, dass alle Vertragsstaa-
ten des Vertrags ihren Vertragsverpflichtungen auch weiterhin nachkommen müssen;

5. beschließt, dass die Demokratische Volksrepublik Korea alle mit ihrem Programm
für ballistische Flugkörper verbundenen Aktivitäten auszusetzen und in diesem Zusammen-
hang ihrer zuvor eingegangenen Verpflichtung auf ein Moratorium für Flugkörperstarts wie-
der nachzukommen hat;

6. beschließt außerdem, dass die Demokratische Volksrepublik Korea alle Kernwaf-
fen und bestehenden Nuklearprogramme auf vollständige, verifizierbare und unumkehrbare
Weise aufzugeben hat, in striktem Einklang mit den für die Vertragsparteien des Vertrags über
die Nichtverbreitung von Kernwaffen geltenden Verpflichtungen und den Bedingungen ihres
Sicherungsabkommens mit der Internationalen Atomenergie-Organisation446 zu handeln hat
und der Organisation Transparenzmaßnahmen anzubieten hat, die über diese Anforderungen
hinausgehen, einschließlich des Zugangs zu Personen, Dokumentation, Geräten und Anlagen
auf Verlangen der Organisation und soweit diese es für notwendig erachtet;

7. beschließt ferner, dass die Demokratische Volksrepublik Korea alle anderen vor-
handenen Massenvernichtungswaffen und bestehenden Programme für ballistische Flugkör-
per auf vollständige, verifizierbare und unumkehrbare Weise aufzugeben hat;

8. beschließt,

a) dass alle Mitgliedstaaten die Lieferung, den Verkauf oder den Transfer der nach-
stehenden Gegenstände an die Demokratische Volksrepublik Korea, auf direktem oder indi-
rektem Weg, über ihr Hoheitsgebiet oder durch ihre Staatsangehörigen oder unter Benutzung
von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen, und gleichviel ob sie ihren Ur-
sprung in ihrem Hoheitsgebiet haben oder nicht, verhindern werden:

446 Ebd., Vol. 1677, Nr. 28986.
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i) alle Kampfpanzer, gepanzerten Kampffahrzeuge, großkalibrigen Artilleriesyste-
me, Kampfflugzeuge, Angriffshubschrauber, Kriegsschiffe, Flugkörper oder Flugkör-
persysteme entsprechend der Definition für die Zwecke des Registers der Vereinten Na-
tionen für konventionelle Waffen447, oder sonstiges Wehrmaterial einschließlich Ersatz-
teilen, oder vom Sicherheitsrat oder von dem Ausschuss nach Ziffer 12 (Ausschuss) fest-
gelegte Gegenstände;

ii) alle in den Listen in den Dokumenten S/2006/814 und S/2006/815 enthaltenen Ar-
tikel, Materialien, Geräte, Güter und Technologien, sofern der Ausschuss nicht inner-
halb von vierzehn Tagen nach der Verabschiedung dieser Resolution die Bestimmungen
dieser Dokumente geändert oder vervollständigt hat, auch unter Berücksichtigung der
Liste in Dokument S/2006/816, sowie alle anderen vom Rat oder vom Ausschuss fest-
gelegten Artikel, Materialien, Geräte, Güter und Technologien, die zu den Nuklearpro-
grammen, Programmen für ballistische Flugkörper oder anderen Massenvernichtungs-
waffenprogrammen der Demokratischen Volksrepublik Korea beitragen könnten;

iii) Luxusgüter;

b) dass die Demokratische Volksrepublik Korea die Ausfuhr aller unter den Buch-
staben a) i) und ii) genannten Gegenstände einzustellen hat und dass alle Mitgliedstaaten die
Beschaffung solcher Gegenstände von der Demokratischen Volksrepublik Korea durch ihre
Staatsangehörigen oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahr-
zeugen, und gleichviel ob sie ihren Ursprung in dem Hoheitsgebiet der Demokratischen
Volksrepublik Korea haben oder nicht, verbieten werden;

c) dass alle Mitgliedstaaten jeden Transfer von technischer Ausbildung, Beratung,
Diensten oder Hilfe im Zusammenhang mit der Bereitstellung, der Herstellung, der Wartung
oder dem Einsatz der unter den Buchstaben a) i) und ii) genannten Gegenstände an die De-
mokratische Volksrepublik Korea durch ihre Staatsangehörigen oder von ihrem Hoheitsge-
biet aus oder von der Demokratischen Volksrepublik Korea durch deren Staatsangehörige
oder von deren Hoheitsgebiet aus verhindern werden;

d) dass alle Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen rechtlichen Verfahren
die sich zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Resolution oder zu jedem späteren Zeit-
punkt in ihrem Hoheitsgebiet befindenden Gelder, anderen finanziellen Vermögenswerte und
wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kon-
trolle der vom Ausschuss oder vom Sicherheitsrat benannten Personen oder Einrichtungen
stehen, die nach Feststellung des Ausschusses oder des Sicherheitsrats an den Nuklearpro-
grammen, anderen Massenvernichtungswaffenprogrammen und Programmen für ballistische
Flugkörper der Demokratischen Volksrepublik Korea beteiligt sind oder diesen Unterstüt-
zung gewähren, darunter mit anderen unerlaubten Mitteln, oder von Personen oder Einrich-
tungen, die in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, sofort einfrieren werden und
sicherstellen werden, dass ihre Staatsangehörigen oder Personen oder Einrichtungen inner-
halb ihres Hoheitsgebiets für diese Personen oder Einrichtungen oder zu ihren Gunsten keine
Gelder, finanziellen Vermögenswerte oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stel-
len;

e) dass alle Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen werden, um die
Einreise der vom Ausschuss oder vom Rat benannten Personen, die nach Feststellung des
Ausschusses oder des Rates für die Politiken der Demokratischen Volksrepublik Korea im
Zusammenhang mit den Nuklearprogrammen, Programmen für ballistische Flugkörper und
anderen Massenvernichtungswaffenprogrammen der Demokratischen Volksrepublik Korea
verantwortlich sind, auch indem sie diese unterstützen oder fördern, sowie ihrer Familienan-
gehörigen in ihr Hoheitsgebiet oder deren Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet zu verhindern,
wobei kein Staat durch diese Bestimmungen verpflichtet wird, seinen eigenen Staatsangehö-
rigen die Einreise in sein Hoheitsgebiet zu verweigern;

f) dass, um die Einhaltung der Forderungen dieser Ziffer sicherzustellen und dadurch
den unerlaubten Handel mit nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen, ihren Träger-

447 Siehe Resolution 46/36 L der Generalversammlung.
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systemen und verwandtem Material zu verhüten, alle Mitgliedstaaten aufgefordert werden,
nach Maßgabe ihrer nationalen Befugnisse und Rechtsvorschriften und im Einklang mit dem
Völkerrecht kooperative Maßnahmen zu ergreifen, darunter erforderlichenfalls auch die
Überprüfung von Ladungen auf dem Weg in die oder aus der Demokratischen Volksrepublik
Korea;

9. beschließt außerdem, dass die Bestimmungen von Ziffer 8 d) auf finanzielle oder
andere Vermögenswerte oder Ressourcen keine Anwendung finden, die nach Feststellung der
betreffenden Staaten

a) für grundlegende Ausgaben erforderlich sind, namentlich für die Bezahlung von
Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung,
Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungsunternehmen, oder
ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rückerstattung von Ausgaben
im Zusammenhang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste oder der Bezahlung von Ge-
bühren oder Kosten, im Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften, für die routinemäßige
Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder, anderer finanzieller Vermögenswerte
und wirtschaftlicher Ressourcen dienen, sofern die betreffenden Staaten dem Ausschuss ihre
Absicht mitgeteilt haben, gegebenenfalls den Zugang zu diesen Geldern, anderen finanziellen
Vermögenswerten und wirtschaftlichen Ressourcen zu genehmigen, und der Ausschuss in-
nerhalb von fünf Arbeitstagen nach einer solchen Mitteilung keine ablehnende Entscheidung
getroffen hat;

b) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass diese Fest-
stellung dem Ausschuss von den betreffenden Staaten mitgeteilt und von dem Ausschuss ge-
billigt wurde, oder

c) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Gerichts, einer Ver-
waltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in welchem Fall die Gelder, anderen finanzi-
ellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen für die Erfüllung von Forderungen
aus diesem Pfandrecht oder dieser Entscheidung verwendet werden können, vorausgesetzt,
das Pfandrecht oder die Entscheidung entstand beziehungsweise erging vor dem Datum dieser
Resolution, begünstigt nicht eine in Ziffer 8 d) genannte Person oder eine vom Rat oder dem
Ausschuss benannte Person oder Einrichtung und wurde dem Ausschuss durch die betreffen-
den Staaten mitgeteilt;

10. beschließt ferner, dass die mit Ziffer 8 e) verhängten Maßnahmen keine Anwen-
dung finden werden, wenn der Ausschuss von Fall zu Fall entscheidet, dass die betreffende
Reise aus humanitären Gründen, einschließlich religiöser Verpflichtungen, gerechtfertigt ist,
oder wenn der Ausschuss zu dem Schluss kommt, dass eine Ausnahme die Ziele dieser Re-
solution auf andere Weise fördern würde;

11. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dem Rat innerhalb von dreißig Tagen nach der
Verabschiedung dieser Resolution über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die sie im Hin-
blick auf die wirksame Durchführung von Ziffer 8 ergriffen haben;

12. beschließt, im Einklang mit Regel 28 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einen
aus allen Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuss des Sicherheitsrats einzusetzen, der die fol-
genden Aufgaben wahrnehmen wird:

a) von allen Staaten, insbesondere den Staaten, die die in Ziffer 8 a) genannten Ar-
tikel, Materialien, Geräte, Güter und Technologien herstellen oder besitzen, Informationen
über die von ihnen ergriffenen Schritte zur wirksamen Durchführung der mit Ziffer 8 dieser
Resolution verhängten Maßnahmen sowie alle weiteren Informationen einzuholen, die er in
dieser Hinsicht für nützlich erachtet;

b) Informationen über behauptete Verstöße gegen die mit Ziffer 8 verhängten Maß-
nahmen zu prüfen und daraufhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen;

c) Anträge auf Ausnahmen nach den Ziffern 9 und 10 zu prüfen und darüber zu ent-
scheiden; 

d) zusätzliche Artikel, Materialien, Geräte, Güter und Technologien zu bestimmen,
die für die Zwecke der Ziffern 8 a) i) und ii) festzulegen sind;
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e) zusätzliche Personen und Einrichtungen zu benennen, die den mit den Ziffern 8
d) und e) verhängten Maßnahmen unterliegen;

f) die erforderlichen Richtlinien zur Erleichterung der Durchführung der mit dieser
Resolution verhängten Maßnahmen zu erlassen;

g) dem Rat mindestens alle neunzig Tage über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten,
samt Anmerkungen und Empfehlungen, insbesondere darüber, wie die Wirksamkeit der mit
Ziffer 8 verhängten Maßnahmen erhöht werden kann;

13. begrüßt und befürwortet weiterhin die Anstrengungen aller beteiligten Staaten, ih-
re diplomatischen Bemühungen zu verstärken, alles zu unterlassen, was die Spannungen ver-
schärfen könnte, und die baldige Wiederaufnahme der Sechs-Parteien-Gespräche zu erleich-
tern, mit dem Ziel, rasch die Gemeinsame Erklärung Chinas, der Demokratischen Volksre-
publik Korea, Japans, der Republik Korea, der Russischen Föderation und der Vereinigten
Staaten von Amerika vom 19. September 2005 umzusetzen, die verifizierbare Entnukleari-
sierung der koreanischen Halbinsel herbeizuführen und den Frieden und die Stabilität auf der
koreanischen Halbinsel und in Nordostasien zu wahren;

14. fordert die Demokratische Volksrepublik Korea auf, sofort und ohne Vorbedin-
gungen wieder an den Sechs-Parteien-Gesprächen teilzunehmen und auf die rasche Umset-
zung der Gemeinsamen Erklärung Chinas, der Demokratischen Volksrepublik Korea, Japans,
der Republik Korea, der Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika
vom 19. September 2005 hinzuarbeiten;

15. bekräftigt, dass er die Aktivitäten der Demokratischen Volksrepublik Korea lau-
fend weiter verfolgen wird und dass er bereit sein wird, die Angemessenheit der in Ziffer 8
enthaltenen Maßnahmen zu überprüfen, einschließlich ihrer Stärkung, Modifizierung, Aus-
setzung oder Aufhebung, wenn dies zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lichte der Einhaltung
der Bestimmungen dieser Resolution durch die Demokratische Volksrepublik Korea erfor-
derlich sein sollte;

16. unterstreicht, dass weitere Entscheidungen erforderlich sein werden, falls sich zu-
sätzliche Maßnahmen als notwendig erweisen;

17. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.

Auf der 5551. Sitzung einstimmig verabschiedet.

Beschluss

Auf seiner 5618. Sitzung am 11. Januar 2007 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt
„Nichtverbreitung/Demokratische Volksrepublik Korea“.

_____________________

SCHREIBEN DES GENERALSEKRETÄRS VOM 22. NOVEMBER 2006
AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS

Beschlüsse

Auf seiner 5576. Sitzung am 1. Dezember 2006 beschloss der Sicherheitsrat, den Ver-
treter Nepals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes „Schreiben des Ge-
neralsekretärs vom 22. November 2006 an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/2006/920)“
teilzunehmen.

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab448:

„Der Sicherheitsrat begrüßt wärmstens die Unterzeichnung eines Umfassenden
Friedensabkommens durch die Regierung Nepals und die Kommunistische Partei Ne-

448 S/PRST/2006/49.




